
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sicherheits- und Sozialdepartement SSD
Sozialamt SA
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB

Erklärung zu Nachadoptionsberichten

Gesuchstellerin                                          Gesuchsteller 

Name

Vorname(n) 

PLZ, Ort 

Telefon 

Email

Die zuständige Stelle des Herkunftslandes des Kindes verlangt in aller Regel periodisch einen Nachadoptionsbe-
richt über dessen Entwicklungsstand. Die Gesuchsteller verpflichten sich mit dieser Erklärung, die zuständige 
Behörde des Ursprungsstaates regelmässig und fristgerecht über die Entwicklung des Kindes zu informieren (Art. 
5 Abs. 2 Ziff. 5 AdoV).

Sofern der Ursprungsstaat des Kindes Nachadoptionsberichte verlangt, die durch eine offizielle Behörde verfasst 
und/oder beglaubigt werden müssen, melden sich die Gesuchsteller frühzeitig (mind. 6 Monate vor der Abgabe- 
frist) bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde des Kantons Obwalden, Zentralbehörde Adoption, und 
teilen die Anschrift der zuständigen Stelle im Ursprungsstaat mit.

Ort und Datum                Unterschrift

Gesuchstellerin

Gesuchsteller

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 
Dorfplatz 4
6060 Sarnen
Tel. 041  666 61 26
kesb@ow.ch 
www.ow.ch
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